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Polizeidiversion zwischen sachgerechter Kompetenzverteilung
und Ausweitung formeller sozialer Kontrolle

Thomas Feltes & Andreas Ruch

Einleitung

Der Beitrag befasst sich mit der sogenannten Polizeidiversion, die seit den
1980er Jahren Eingang in die Diversionsrichtlinien zahlreicher Bundeslän-
der gefunden hat.1 Aus rechtlicher Sicht wird die Einbeziehung der Polizei
in jugendstrafrechtliche Opportunitätsentscheidungen überwiegend kri-
tisch gesehen, da in der Vermischung von Ermittlungs- und Sanktions-
kompetenz ein Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip liege.2 Inner-
halb der Kriminologie stehen sich vor allem zwei Ansätze gegenüber. Ei-
nerseits wird unter spezialpräventiven Erwägungen argumentiert, dass die
polizeiliche Vernehmung meist den größten Eindruck auf den Jugendli-
chen hinterlasse3 und ein Gespräch mit der Polizei in der Praxis der Wir-
kung eines staatsanwaltschaftlichen Einstellungsbescheids überlegen sein
könne.4 Andererseits wird aus einer kritischen Perspektive heraus vor den
Gefahren einer Überreaktion gewarnt5 und darauf verwiesen, dass eine
Nichtintervention angesichts der meist bagatellhaften Jugendkriminalität
und des episodenhaften Charakters der Taten6 vorzugswürdig sei. Schließ-
lich werden „net-widening-Effekte“ befürchtet, wenn die Anwendung von
Diversionsverfahren wesentlich in den Händen der Polizei liegt.7

Im ersten Teil des Beitrags werden die Begriffe und Grundlagen der ju-
gendstrafrechtlichen Diversion sowie ausgewählte Modelle zur Einbezie-

I.

1 Übersicht bei Beulke, in: DVJJ (Hrsg.), Jugend, Gesellschaft und Recht im neuen
Jahrtausend, 2003, S. 311 (318 ff.).

2 Ostendorf, Jugendstrafrecht, 7. Aufl. 2013, Rn. 121; Sommerfeld, in: Ostendorf
(Hrsg.), Kommentar, , § 45 Rn. 16.

3 Schaffstein/Beulke/Swoboda, Jugendstrafrecht, 15. Aufl. 2014, S. 261.
4 Eisenberg, , 17. Aufl. 2014, § 45 Rn. 20g.
5 Albrecht, Jugendstrafrecht, 3. Aufl. 2000, S. 32 f.
6 Vgl. Kerner, in: Dölling (Hrsg.), Das Jugendstrafrecht an der Wende zum 21. Jahr-

hundert, 2011, S. 104.
7 Goeckenjan, Neuere Tendenzen in der Diversion, 2004, S. 149 ff.
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hung der Polizei in Diversionsverfahren dargestellt. Im zweiten Teil er-
folgt nach einer rechtlichen Einordnung eine kriminologische Würdigung
der Kompetenzverlagerung auf die Polizei im Bereich der Diversion.
Sachnähe und Erfahrung der vor Ort tätigen Polizei sprechen ebenso wie
die zeitliche Nähe zur Tat für eine Stärkung der polizeilichen Befugnisse
im Bereich der Verfahrensbeendigung innerhalb des Ermittlungsverfah-
rens. Eine Formalisierung des faktisch ohnehin von Opportunitätserwä-
gungen beeinflussten polizeilichen Ermittlungsverfahrens eröffnet dem
Gesetzgeber Gestaltungsspielräume zur Durchsetzung jugendstrafrechtli-
cher Verfahrensprinzipien. Gleichzeitig wird daran erinnert, dass das Aus-
bleiben einer justiziellen Reaktion am ehesten eine künftige Legalbewäh-
rung zur Folge hat. Gefordert wird daher eine prozessuale Beschränkung
der Polizeidiversion auf die Anregung einer folgenlosen Verfahrensein-
stellung bei weitgehender Entkriminalisierung im Bereich der Bagatellde-
likte. Eine Kompetenzerweiterung hin zur polizeilichen Anregung oder
gar Kontrolle von Weisungen wird ebenso wie die Kompetenz zur Durch-
führung erzieherischer oder „normverdeutlichender“ Gespräche abgelehnt.

Diversion im Jugendstrafrecht

Das Konzept der Diversion wurde in den 1960er Jahren in die kriminalpo-
litische Diskussion eingeführt und meint die Ablenkung von der formalen
Strafkontrolle.8 „Verbunden werden damit verschiedene – personenbezo-
gene und systembezogene – Ziele: Vermeidung von Stigmatisierung der
Betroffenen durch Abbau formeller Verfahren, schnellere Reaktion, damit
der Bezug zwischen Tat und Reaktion erhalten bleibt, flexiblere Problem-
lösungshilfen für die Betroffenen, Abbau überschießender formeller Sozi-
alkontrolle, Entlastung der Justiz.“9 Praktisch bedeutet Diversion „die
‚Umleitung’ des Strafverfahrens um die förmliche richterliche Verurtei-
lung herum“.10

Die Grundlage der Diversion liegt in dem kriminologischen Wissen von
der Bagatellhaftigkeit, Normalität und Episodenhaftigkeit abweichenden

II.

8 Sommerfeld/Schady, in: Ostendorf (Fn. 2), Grdl. zu den §§ 45 und 47 Rn. 1.
9 Heinz, Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in

Deutschland 1882-2012, 2014, S. 39 (http://www.ki.uni-konstanz.de/kis); ders.,
ZStW 104 (1992), 591 (592 f.).

10 Laubenthal/Baier/Nestler, Jugendstrafrecht, 2. Aufl. 2010, S. 19 f.
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Verhaltens von Jugendlichen und Heranwachsenden.11 Diversion wurde
und wird als ein Mittel der Wahl angesehen, „Vorfeldprobleme“ aufzufan-
gen.12 Sie fußt auch auf der Erkenntnis, dass nach einer Verfahrenseinstel-
lung die Rückfallquoten niedriger als bei einer formellen Sanktionierung
sind. Erklärt wird dies mit dem stärkeren Maße an Normtreue, die eine so-
ziale Reaktion im Gegensatz zu einem förmlichen Strafverfahren gerade
im jugendlichen Alter hervorruft.

Der 1. Periodische Sicherheitsbericht der Bundesregierung hat dies wie
folgt beschrieben: „In geeigneten Fällen können auch erzieherische Maß-
nahmen außerhalb des förmlichen Verfahrens als angemessene Reaktion
genügen (Diversion). Ihnen gebührt bereits insoweit der Vorzug, als sie ei-
nerseits auf eine besonders zeitnahe Vermittlung der notwendigen Un-
rechtseinsicht gerichtet sind, darüber hinaus jedoch geeignet sind, die mit
einem Hauptverfahren und einer förmlichen Verurteilung verbundenen
Stigmatisierungsrisiken zu vermeiden“.13

Zwischen 1981, dem Jahr, aus dem erstmals Nachweise vorliegen,
und 2012 hat sich die Diversionsrate von 44 % auf 70 % erhöht. In den
letzten Jahren blieb diese Rate im Wesentlichen stabil. Demnach ist die
Einstellung des Verfahrens die Regel, die Verurteilung ist die Ausnah-
me.14 Im allgemeinen Strafrecht ist der Anteil der folgenlosen Einstellun-
gen allerdings erheblich höher als im Jugendstrafrecht (2012: 34 % gegen-
über 27 %), wobei dieser höhere Anteil nicht auf einer anderen Taten-
struktur beruht, denn bei vergleichbaren Deliktsgruppen stellt die Staats-
anwaltschaft im allgemeinen Strafrecht wesentlich häufiger folgenlos
(§ 153 Abs. 1 StPO) ein als im Jugendstrafrecht (§ 45 Abs. 1 JGG).15

Die Erfolge der Diversion sind empirisch belegt. Trotz der erwähnten
Zunahme der jugendstrafrechtlichen Verfahrenseinstellungen sank die
Kriminalitätsrate.16 So gehen die Häufigkeitszahlen der polizeilich wegen
Raubdelikte ermittelten jungen Tatverdächtigen schon seit Mitte der

11 Sommerfeld/Schady, in: Ostendorf (Fn. 2), Grdl. zu den §§ 45 und 47 Rn. 4. Hier-
aus auch zu dem folgenden Gedanken. Vgl. auch Putzke/Feltes, Jugendstrafrecht,
2012, S. 55 ff. Zum kriminalpolitischen Hintergrund Kerner, in: Kerner (Hrsg.),
Diversion statt Strafe?, 1983, S. 1 ff., sowie Janssen, in: Kerner (a.a.O.), S. 15 ff.

12 Kerner (Fn. 11), S. 13.
13 Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz, Erster Periodischer

Sicherheitsbericht, 2001, S. 611.
14 Heinz (Fn. 9), S. 126 und 160.
15 Heinz (Fn. 9), S. 160 f.
16 Sommerfeld/Schady, in: Ostendorf (Fn. 2), Grdl. zu den §§ 45 und 47 Rn. 4.
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1990er Jahre zurück, bei gefährlicher/schwerer Körperverletzung seit
2007. Zeitlich etwas verzögert ist dies inzwischen auch bei einfacher Kör-
perverletzung der Fall.17 Auch im Dunkelfeld gehen die Prävalenzraten
sowohl für männliche als auch für weibliche Befragte zurück und es gibt
es keinen empirischen Beleg dafür, dass – bei vergleichbaren Tat- und Tä-
tergruppen – die Rückfallrate nach einer Verurteilung niedriger ist als
nach einer Verfahrenseinstellung. Sanktionen sind vielmehr weitestgehend
ohne messbare Konsequenzen auf die Rückfallraten austauschbar.

Formen der Polizeidiversion

Rechtliche und tatsächliche Ausgangslage

Der Staatsanwaltschaft wird in den §§ 158 bis 177 StPO die Herrschaft
über das Ermittlungsverfahren zugewiesen, während die polizeilichen Be-
fugnisse auf das Recht des ersten Zugriffs (§ 163 Abs. 1 S. 1 StPO) be-
grenzt sind. Eine originäre Einstellungs- oder Sanktionskompetenz der Po-
lizei ist im deutschen Strafverfahren (anders als im Bereich der Ordnungs-
widrigkeiten) nicht vorgesehen. Die Behörden und Beamten des Polizei-
dienstes dienen vielmehr der Ausführung staatsanwaltschaftlich-exekuti-
ver Ermittlungsbefugnisse und erscheinen als „verlängerter Arm“18 der
Staatsanwaltschaft.

Die Polizei ist anders als die Staatsanwaltschaft strikt an das Legalitäts-
prinzip gebunden, die im Jugendstrafverfahren nach § 45 Abs. 1 JGG über
eine unmittelbare Einstellungskompetenz verfügt und nach § 45 Abs. 2
JGG Erziehungsmaßnahmen anregen darf.19

In der Praxis allerdings stellt der Zugang zur und die Definition der
Wirklichkeit und Wahrheit des tatsächlichen Geschehens durch die Polizei
einen wesentlichen Filter für die weitere Verarbeitung und Kontrolle des
Verfahrens und für die Sanktionsmöglichkeiten dar.20 In vielen Fällen
macht die Polizei trotz rechtlichen Verbots aus Gründen der Verhältnis-

III.

1.

17 Heinz, Jugendkriminalität, Mythen und Fakten, 2012, S. 21 (http://www.uni-konst
anz.de/rtf/kis/Heinz_Jugendkriminalitaet_Stuttgart.pdf). Hieraus auch zum
folgenden Gedanken.

18 BVerwG NJW 1975, 893 (894).
19 Vgl. Sommerfeld (Fn. 2), § 45 Rn. 13.
20 Sack, KrimJ 1982, 241 (244).
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und Zweckmäßigkeit und aufgrund der Begrenztheit polizeilicher Mittel
und Möglichkeiten vom faktischen Opportunitätsprinzip Gebrauch, indem
der einzelne Beamte Straftaten oder entsprechende Verdachtsmomente
nicht zur Kenntnis nimmt, Streitigkeiten zwischen Bürgern auf den Zivil-
rechtsweg verweist oder einfach schlichtet.21

Feltes, Klukkert und Ohlemacher beschreiben dieses Phänomen (in an-
derem Zusammenhang) wie folgt: „Aufgrund des Legalitätsprinzips sind
die Beamten prinzipiell verpflichtet, dem nachzugehen, auch wenn in frü-
heren Studien ein ‚faktisches Opportunitätsprinzip‘ aufgezeigt werden
konnte: Dort, wo es aus bestimmten Gründen keinen Sinn macht, eine
Straftat formell zu verfolgen (z.B. eine entsprechende Anzeige aufzuneh-
men), weil die Arbeitsbelastung im Verhältnis als zu hoch angesehen wird
oder ohnehin eine Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft
erwartet wird, ist man im polizeilichen Alltag bereit, das Legalitätsprinzip
zurückzustellen.“22

Dies führt dazu, dass das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei
„durch ein unübersichtliches Geflecht von informellen und delikts- und
bereichsspezifisch unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit und un-
terschiedlicher Dominanz der beiden maßgebenden Strafverfolgungsorga-
ne gekennzeichnet“ ist.23

Diversionsrichtlinien und Polizeidiversion

Die praktisch zu beobachtende polizeiliche Einflussnahme auf den Ver-
fahrensverlauf wird durch die Diversionsrichtlinien der Bundesländer for-
malisiert. Bei der Einbindung der Polizei in die Erledigung des Ermitt-
lungsverfahrens lassen sich im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten
Verfahrensarten unterscheiden.

Die Diversionsrichtlinien Nordrhein-Westfalens24 beschränken die poli-
zeiliche Kompetenz auf die Ermittlung diversionserheblicher Umstände.

2.

21 Feltes, in: Kerner (Fn. 11), S. 55 (57).
22 Feltes/Klukkert/Ohlemacher: „[…] dann habe ich ihm auch schon eine ge-

schmiert.“ MSchrKrim 2007, 285; Feltes, in: Kube (Hrsg.), Handbuch für polizei-
liche Führungskräfte, 1996, S. 573.

23 Erb, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das Ge-
richtsverfassungsgesetz, Großkommentar, Bd. 5, 26. Aufl. 2008, Vor § 158 Rn. 36.

24 Richtlinien zur Förderung der Diversion im Jugendstrafverfahren vom 13. Juli
2004, Mbl. NRW 2004, S. 840 f.
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Sofern die Polizei dabei den Eindruck gewinnt, dass sich die Verfahren-
serledigung im Wege der Diversion anbietet, spricht sie eine dahingehen-
de Empfehlung an die Staatsanwaltschaft aus. Die Polizei verfügt dabei
nicht über eine Anregungskompetenz hinsichtlich konkreter Maßnahmen
und wird somit nicht in den Anwendungsbereich der §§ 45, 47 JGG einbe-
zogen. Es handelt sich folglich nicht um Polizeidiversion im engeren Sin-
ne, sondern um eine „diversionsorientierte Ermittlungstätigkeit“25.

Im Gegensatz dazu formulieren die Diversionsrichtlinien der Länder
Schleswig-Holstein26, Berlin27 und Niedersachsen28 weitergehende Rege-
lungen hinsichtlich einer „echten“ Polizeidiversion. Die Polizei ist in die-
sen Ländern befugt, ein erzieherisches oder normverdeutlichendes Ge-
spräch durchzuführen,29 in dem „Verfehlungen“ mit dem Ziel aufgearbei-
tet werden sollen, dass „der Jugendliche das Unrecht der Tat einsieht und
eine Begehung von Straftaten ausbleibt.“30

In Berlin und Schleswig-Holstein ist der Polizei darüber hinaus eine
Prüfungskompetenz dahingehend zugewiesen, ob eine Diversion gemäß
§ 45 Abs. 1 JGG – also eine folgenlose Einstellung – oder eine Diversion
gem. § 45 Abs. 2 JGG – also eine Einstellung wegen der Durchführung
einer erzieherischen Maßnahme – angemessen ist. Gelangt die Polizei zu
der Annahme, dass eine Entscheidung nach § 45 Abs. 2 JGG sachgerecht
ist, kann sie nach telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft
dem Beschuldigten und dem Erziehungsberechtigten die Durchführung
einer erzieherischen Maßnahme vorschlagen und nach Durchführung der

25 Heinz, DVJJ-Journal 1999, 131 (138 mit Fn. 116).
26 Richtlinien zur Förderung der Diversion bei jugendlichen und heranwachsenden

Beschuldigten vom 24. Juni 1998, SchlHA 1998, 204.
27 Gemeinsame Allgemeine Verfügung über die vermehrte Anwendung des § 45

JGG im Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende vom 24. August 2009,
Abl. Berlin 2009, S. 2249 ff.

28 Richtlinien für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Jugendstrafsachen bei
jugendtypischem Fehlverhalten, Niedersächsisches Ministerialblatt 2012, S. 462 ff.

29 Schleswig Holstein und Niedersachsen verwenden den Begriff „erzieherisches Ge-
spräch“, Berlin „normverdeutlichendes Gespräch“.

30 Diversionsrichtlinie Abl. Berlin 2009, S. 2251. In der niedersächsischen Diversi-
onsrichtlinie, Niedersächsisches Ministerialblatt 2012, wird ebenfalls auf die Auf-
arbeitung der Verfehlung und die Verdeutlichung des Unrechtsgehalts abgestellt.
Schleswig-Holstein (Fn. 29) spricht allgemein von einem „erzieherischen Ge-
spräch, das der Normverdeutlichung dient“, ohne den Gesprächsinhalt näher zu
konkretisieren.
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Maßnahme die Einstellung des Verfahrens nach § 45 Abs. 2 JGG anre-
gen.31

In Schleswig-Holstein schließlich kann die Polizei im Zusammenhang
mit der Vernehmung auch eine Wiedergutmachung an Ort und Stelle anre-
gen, um eine Entscheidung nach § 45 Abs. 1 JGG herbeizuführen.

Kritische Würdigung der Polizeidiversion

Aus polizeilicher Sicht lassen sich die Regelungen als Fortschreibung oh-
nehin angewandter Praktiken bezeichnen. Goeckenjan weist in ihrer Un-
tersuchung des Berliner Diversionsmodells darauf hin, dass die Polizei es
„seit jeher als ihre Aufgabe angesehen hat“, den Unrechtsgehalt von Nor-
men zu verdeutlichen.32 Ferner übt die Polizei ohnehin eine Filterfunktion
aus, indem sie durch die Art und Weise der Ermittlungsarbeit die Weichen
für die staatsanwaltschaftliche Entscheidung über die Anwendung von
Opportunitätsvorschriften bzw. über die Erhebung der öffentlichen Klage
stellt. Indem Diversionsrichtlinien polizeiliche Anregungskompetenzen
formulieren und der Polizei die Befugnis erteilen, normverdeutlichende
oder erzieherische Gespräche durchzuführen, werden somit die faktisch
ohnehin bestehende polizeilichen Einflussnahmen auf den weiteren Ver-
fahrensgang formalisiert.

Aus rechtlicher und kriminologischer Sicht sind eine polizeiliche Anre-
gungskompetenz hinsichtlich bestimmter Diversionsmaßnahmen sowie die
Befugnis zu normverdeutlichenden Gesprächen allerdings kritisch zu be-
werten. Im Wesentlichen lassen sich dabei folgende Punkte anführen.

Verfassungsrechtliche und strafprozessuale Prinzipien

Zum Teil wird in der polizeilichen Anregungskompetenz ein Widerspruch
zum Gewaltenteilungsprinzip (Art. 20 Abs. 2 GG) und zur Unschuldsver-
mutung (Art. 6 Abs. 2 EMRK) gesehen, da ohne Prüfung der Schuld eine
(informelle) Sanktionierung eingeleitet wird und sich der Jugendliche dem
Eindruck der polizeilichen Vernehmung kaum durch Verweigerung der

IV.

1.

31 Das Berliner Diversionsmodell wird ausführlich beschrieben bei Goeckenjan
(Fn. 7), S. 93 ff. und S. 142 f.

32 Goeckenjan (Fn. 7), S. 143.
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angeregten Maßnahme verweigern werde.33 Dem wird entgegengehalten,
dass der durch den Jugendlichen empfundene Druck dem des staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungsverfahrens entspricht und einzige Folge der ver-
weigerten Zustimmung die Fortführung des Ermittlungsverfahrens sei.34

Zudem handele es sich nicht um eine Strafe, sondern um nicht zwangswei-
se durchsetzbare Diversionsmaßnahmen, sodass der Einwand des Versto-
ßes gegen das Gewaltenteilungsprinzip letztlich nicht greife.35

Eine polizeiliche Anregungskompetenz ist im Hinblick auf die Un-
schuldsvermutung und das Gewaltenteilungsprinzip zumindest bedenk-
lich. Die Diversionsrichtlinien sind unpräzise und rechtlich unzutreffend
formuliert, wenn bereits im Stadium des Ermittlungsverfahrens schuldin-
dizierende Begrifflichkeiten wie „Verfehlung“ und „Unrecht der Tat“ ver-
wendet werden. Zudem stellt schon die Anregung einer informellen Sank-
tionierung durch die Ermittlungsbehörden eine Vermischung von Ermitt-
lungs- und Sanktionskompetenz dar,36 wodurch die Diversionsrichtlinien
im Widerspruch zum Grundsatz der Gewaltenteilung stehen.

Einwand des net-widening

Wenn die primär zur Sachverhaltsaufklärung berufene Polizei zur Anre-
gung von Diversionsmaßnahmen befugt ist, so kann dies den Blick darauf
verstellen, dass der Sachverhalt keiner Strafnorm unterfällt oder aus ande-
ren Gründen nach § 170 Abs. 2 StPO einzustellen sein könnte. Insofern
besteht die Gefahr, dass von dem rechtlichen Vorrang des § 170 Abs. 2
StPO37 abgewichen wird und es zu einer Ausweitung sozialer Kontrolle
durch übermäßige Anwendung von Diversionsrichtlinien kommt. Feltes
u.a. hatten aus diesen Gründen bereits Anfang der 1980er Jahre darauf
hingewiesen, dass die Diversionsmodelle kriminologische Risiken und
Nebenwirkungen haben können, wenn sie zum „Auffangbecken für fol-

2.

33 Ostendorf (Fn. 2), Rn. 121; Sommerfeld (Fn. 2), § 45 Rn. 16.
34 Beulke (Fn. 1), S. 322, der einen Verstoß gegen die Unschuldsvermutung daher ab-

lehnt. So auch Goeckenjan (Fn. 7), S. 137 ff.
35 Goeckenjan (Fn. 7), S. 130 ff. Differenzierend Beulke (Fn. 1), S. 323 f.
36 Ostendorf (Fn. 2), Rn. 121.
37 Zum Verhältnis von § 170 Abs. 2 StPO zu §§ 45 ff. JGG vgl. Sommerfeld, in: Os-

tendorf (Fn. 2), § 45 Rn. 16.
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genlose Einstellungen“ und mit Auflagen oder Weisungen verbunden wer-
den, die ansonsten nicht verhängt worden wären.38

Derartige Erwägungen speisen sich nicht aus einem prinzipiellen Miss-
trauens gegenüber der Polizei. Sachnähe und Erfahrung der vor Ort tätigen
Polizei sprechen für eine Stärkung der polizeilichen Befugnisse innerhalb
des Ermittlungsverfahrens. Die Polizei ist aber auch Behörde mit gefah-
renabwehrrechtlichen Aufgaben und als solche Zweckmäßigkeitserwägun-
gen unterworfen. Der Strafprozess hingegen richtet sich vorrangig nach
dem Legalitätsprinzip und ist an den Strafzwecken orientiert. Spricht man
der Polizei eine Kompetenz zur Anregung informeller Sanktionen zu, so
ist mit Weigend zu erwarten, dass die Verfolgungsstrategie vorrangig an
der „polizeilichen Vorstellung von der Sozialschädlichkeit der einzelnen
Delikte“ und der „Proportion zwischen (vermutetem) notwendigen Ar-
beitsaufwand und (vermuteten) Erfolgsaussichten“ ausgerichtet werden
würde.39

Umgehung richterlicher Sanktionskompetenz

Für die Befugnis zu einem erzieherischen bzw. normverdeutlichenden Ge-
spräch lässt sich der jugendstrafrechtliche Erziehungsgedankens anfüh-
ren.40 Zutreffend ist, dass der Erziehungsgedanke nach dem Wortlaut des
§ 2 Abs. 2 S. 2 JGG auch in das Verfahren einfließen und nicht nur die
Rechtsfolgen betreffen soll. Zu beachten ist allerdings, dass das Vorver-
fahren primär der Tatsachenermittlung dient,41 weshalb erzieherische As-
pekte auf die polizeiliche Ermittlungsarbeit nur eine limitierende und kei-
ne kompetenzerweiternde Funktion entfalten können.42

3.

38 Feltes/Janssen/Voß, in: Kerner/Kury/Sessar (Hrsg.), Deutsche Beiträge zum IX.
Weltkongreß für Kriminologie, 1983, S. 858 (889).

39 Weigend, Anklagepflicht und Ermessen, Die Stellung des Staatsanwalts zwischen
Legalitäts- und Opportunitätsprinzip nach deutschem und amerikanischem Recht,
1977, S. 43.

40 So die Diversionsrichtlinien Schleswig-Holstein, SchlHA 1998, 204, Punkt 3.1.1.
41 Hierfür spricht auch § 43 Abs. 1 JGG. Nach Einleitung des Verfahrens sollen die

Ermittlungen zur Persönlichkeit des Jugendlichen sobald wie möglich erfolgen,
was einen Vorrang der Sachverhaltserforschung im Sinne der §§ 160 ff. StPO indi-
ziert. Limitierend wirkt ferner der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, vgl.
Eisenberg (Fn. 4), § 43 Rn. 11 f.

42 Ostendorf, in: Ostendorf (Fn. 2), § 2 Rn. 6.
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Legt man diesen Maßstab zu Grunde, so ist es unproblematisch, wenn
der Polizeibeamte im Rahmen der Vernehmung auch darauf hinweist, dass
ein bestimmtes Verhalten strafbar ist (z.B. bei der sog. „Ritzelkriminali-
tät“ oder bei Beleidigungen, Cybermobbing, etc.).43 Ein derartiges Vorge-
hen ändert nichts an dem Vernehmungscharakter des Gespräches und ent-
spricht im Übrigen auch den Vorgaben des § 136 Abs. 1 S. 1 StPO, wo-
nach der Beschuldigte darauf hinzuweisen ist, welche Tat ihm zur Last ge-
legt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen.

Problematisch ist es jedoch, wenn die Polizei die Kompetenz zur
Durchführung eines normverdeutlichenden oder erzieherischen Gesprächs
besitzt, in dem die „Verfehlung“ aufgearbeitet und das (mutmaßliche) Un-
recht der Tat verdeutlicht werden sollen. Hierdurch gerät aus dem Blick,
dass Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ein Verdacht ist, dem nachzu-
gehen ist und der sich nicht zwangsläufig bestätigen muss.

Vor allem aber verfahrensrechtliche Gründe sprechen dagegen, der Po-
lizei die Kompetenz zu einem normverdeutlichenden Gespräch einzuräu-
men. Die Ermahnung fällt nach § 45 Abs. 3 JGG in die Kompetenz des
Richters und ist nach überwiegender Ansicht auch von der staatsanwalt-
schaftlichen Kompetenz nach § 45 Abs. 2 JGG gedeckt.44 Einen ähnlichen
Charakter hat das Zuchtmittel der Verwarnung gem. § 14 JGG. Ziel so-
wohl der Verwarnung als auch der Ermahnung ist es, dem Täter die Tat-
folgen sowie die drohenden Konsequenzen erneuter Straffälligkeit aufzu-
zeigen. Hieraus kann abgeleitet werden, dass die Normverdeutlichung
nach dem Willen des Gesetzgebers im Rahmen des justiziellen Verfahrens
und nicht im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungen durchgeführt
werden soll.

Darüber hinaus sind Ermahnung und Verwarnung mit zwingenden
Förmlichkeiten verbunden. Sofern die Beteiligten nicht gem. § 2 Abs. 2
JGG, § 302 Abs. 1 S. 1 StPO auf Rechtsmittel verzichten, ist für die Ertei-
lung der Verwarnung ein weiterer Termin anzuberaumen. Auch die Er-
mahnung nach § 45 Abs. 3 JGG erfolgt grundsätzlich in einem gesonder-
ten Ermahnungstermin vor dem Richter.45 Dies zeigt, dass die Normver-
deutlichung an ein eigens zu diesem Anlass terminiertes Gespräch zu

43 Ähnlich auch Beulke (Fn. 1), S. 323 f.
44 Ostendorf (Fn. 2), Rn. 110.
45 Zum Vorrang der mündlichen vor der grundsätzlich zulässigen schriftlichen Er-

mahnung Eisenberg (Fn. 4), § 45 Rn. 26.
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knüpfen ist und nicht verbunden mit einer Vernehmung erfolgen darf, de-
ren Schwerpunkt anders gelagert ist.

Die überwiegenden Gründe sprechen daher gegen die Befugnis der Po-
lizei zu einem normverdeutlichenden oder erzieherischen Gespräch. Da-
hingegen bestehen keine Einwände gegen Hinweise auf die Strafbarkeit
eines Verhaltens im Zusammenhang mit der polizeilichen Vernehmung.

Schlussfolgerungen

Nach den eingangs herausgearbeiteten Grundgedanken ist ein Ziel der Di-
version, das Verfahren möglichst ohne Sanktionierung zu beenden.46 Da-
bei konnte gezeigt werden, dass die in den Diversionsrichtlinien abgebil-
dete Polizeidiversion im Wesentlichen eine Formalisierung der ohnehin
bestehenden polizeilichen Praxis darstellt. Allerdings bestehen hinsichtlich
der Übertragung von Anregungskompetenzen auf die Polizei ebenso Be-
denken wie hinsichtlich der originären polizeilichen Befugnis zur Durch-
führung normverdeutlichender oder erzieherischer Gespräche.

Unabhängig davon sprechen Sachnähe und Erfahrung der vor Ort täti-
gen Polizei ebenso wie die zeitliche Nähe zur Tat für eine Stärkung der
polizeilichen Befugnisse im Bereich der Verfahrensbeendigung innerhalb
des Ermittlungsverfahrens. Eine Formalisierung des faktisch ohnehin von
Opportunitätserwägungen beeinflussten polizeilichen Ermittlungsverfah-
rens eröffnet dem Gesetzgeber zudem Gestaltungsspielräume zur Durch-
setzung jugendstrafrechtlicher Verfahrensprinzipien. Nachfolgend soll da-
her das Argument der polizeilichen Sachnähe auf seine Auswirkungen für
die polizeiliche Beteiligung im Jugendstrafverfahren überprüft werden.
Davon ausgehend wird ausgeführt, wie eine einstellungsorientierte Diver-
sionstätigkeit den Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens gerecht wer-
den kann.

Polizeiliche Sachnähe und Verfahrensbeschleunigung

Für die stärkere Einbeziehung der Polizei in die Anwendung von Diversi-
onsvorschriften spricht, dass die Polizei (oder besser gesagt: der ermitteln-

V.

1.

46 Ostendorf, in: Feuerhelm/Schwind/Bock (Hrsg.), Festschrift für Alexander Böhm
zum 70. Geburtstag am 14. Juni 1999, 1999, S. 635 (642).
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de Polizeibeamte) über das tatrelevante Geschehen gewöhnlich besser in-
formiert ist als die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Der Polizeibeamte
hat auch einen unmittelbaren Eindruck von der Person des Jugendlichen
oder Heranwachsenden. Er kann im Hinblick auf den Erziehungsgedanken
besser geeignete Diversionsmaßnahmen anregen als die Vertreter der Jus-
tiz, die meist mit nicht unerheblicher zeitlicher und auch räumlicher Dis-
tanz tätig werden.47 Zudem folgt so die Reaktion auf die Tat „auf dem Fu-
ße“, was oftmals aus kriminalpräventiven Gründen als wichtig für Maß-
nahmen gegenüber Jugendlichen und Heranwachsenden angesehen wird.48

Die seit vielen Jahren zur Abschreckungswirkung des Strafverfahrens
vorliegenden empirischen Untersuchungen sind hingegen eindeutig: Eine
Abschreckungswirkung kann meist nicht festgestellt werden, und wenn sie
feststellbar ist, dann ist sie bei verschiedenen Tätergruppen unterschied-
lich stark ausgeprägt. Von Bliesner und Thomas wurde die Legalbewäh-
rung von 400 jungen mehrfach-auffälligen Tätern im Hinblick auf die un-
terschiedlich lange Verfahrensdauer untersucht.49 Ein spezialpräventiver
Effekt zügiger Verfahren und schneller Sanktionen konnte dabei nicht
nachgewiesen werden. Auch die Untersuchung nordrhein-westfälischer
Modellprojekte, die durch Vernetzung und Kooperation der einzelnen
Verfahrensbeteiligten eine Verfahrensbeschleunigung nicht nur erreichen
wollten, sondern auch in teilweise erheblichem Maße erreichten, hat eben-
falls keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass kürzere Erledigungszei-
ten spezialpräventive Effekte haben.50

Allerdings hat die Befragung von Görgen u.a. gezeigt, dass Jugendliche
der Polizei relativ viel präventiven Einfluss zusprechen, während die an-
deren Berufsgruppen nicht als besonders einflussreich wahrgenommen
werden.51 Die Polizei rangiert hier (nach Freunden sowie Eltern) auf Platz
3 und deutlich vor Sozialarbeitern. Dies spricht stark dafür, der staatlichen
Reaktion an sich den stärksten Effekt zuzuschreiben und zwar unabhängig

47 Hierauf weist Sommerfeld (Fn. 2), § 45 Rn. 16 f., hin. Dort auch ausführlich zur
„Polizeidiversion“.

48 Ostendorf, in: DVJJ (Hrsg.), Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter, 1999,
S. 575 (588).

49 Bliesener/Thomas, ZJJ 2012, 382.
50 Verrel, in: Hilgendorf/Rengier (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Heinz zum 70.

Geburtstag, 2012, S. 521.
51 Görgen/Taefi/Kraus/Wagner, Jugendkriminalität und Jugendgewalt, Empirische

Befunde und Perspektiven für die Prävention, 2013, S. 73, http://www.youprev.eu/
pdf/YouPrev_NationalReport_DE.pdf.
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davon, ob diese primär der Tataufklärung, der Vorbereitung von Diversi-
onsmaßnahmen oder der Normverdeutlichung dient. Allerdings zeigt die
Studie auch, dass Jugendliche die präventive Effektivität eines Gesprächs,
in dem man ihre Sorgen und Probleme anhört, als sehr hoch einschätzen.52

In diese Richtung weisen auch die Ergebnisse von Oberwittler u.a. zum
Verhältnis von Polizei und Jugendlichen.53 Sie konnten im Ergebnis eine
positive Einstellung der Befragten zur Polizei und ein ausgeprägtes Ver-
trauen in die Polizeiarbeit feststellen.54 Etwa zwei Drittel haben den letz-
ten Kontakt mit der Polizei als positiv in Erinnerung.55

Dies dürfte für ein frühes „Diversionsgespräch“ zwischen Polizeibeam-
ten und Jugendlichen sprechen, wobei entscheidend die Ausgestaltung des
Gesprächs sein dürfte. Mit Görgen u.a. ist danach auszugehen, dass die In-
formation über mögliche Konsequenzen eher wenig präventiv wirken
dürfte, was gegen das „normverdeutlichende Gespräch“ und für ein eher
empathisch orientiertes Gespräch spricht.

Vorrang von Verfahrenseinstellungen und Entkriminalisierungen

Im Zusammenhang mit der Anwendung von Diversionsvorschriften wird
zumeist auf die Normalität von Jugendkriminalität Bezug genommen.
Nach Heinz liegt der Anteil der zum Ende des 25. Lebensjahres formell
oder informell sanktionierten Männer bei über 50 %.56 Ebenso typisch für
abweichendes Verhalten junger Menschen ist der spontane Abbruch der
kriminellen Karriere mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter.57

Den kriminologischen Befunden zu den Besonderheiten der Jugendli-
chen- und Heranwachsendenkriminalität kann auf prozessualem Wege
durch eine einstellungsorientierte Ermittlungstätigkeit entsprochen wer-

2.

52 Görgen u.a. (Fn. 51), S. 72.
53 Oberwittler/Schwarzenbach/Gerstner, Polizei und Jugendliche in multiethnischen

Gesellschaften, 2014, https://www.mpicc.de/shared/data/pdf/rib_47_oberwittler_u
a.pdf.

54 Oberwittler/Schwarzenbach/Gerstner (Fn. 53), S. 37.
55 Oberwittler/Schwarzenbach/Gerstner (Fn. 53), S. 32.
56 Heinz, Jugendkriminalität in Deutschland, 2003, S. 36 (www.uni-konstanz.de/rtf/k

ik).
57 In der Freiburger Kohortenstudie nimmt die jährliche Rate an Zentralregisterein-

tragungen nach dem 22. Lebensjahr allmählich wieder ab, Albrecht/Grundies,
MschrKrim 2009, 327 (328).
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den, indem von den Einstellungsmöglichkeiten des § 45 JGG unbürokra-
tisch Gebrauch gemacht wird.58 In diese Richtung gingen bereits 1985 die
Vorschläge einer Arbeitsgruppe des Hamburger Senats, wonach die Poli-
zei bei Bagatelldelikten und erstmals Tatverdächtigen auf eine Verneh-
mung verzichtet und lediglich rechtliches Gehör gewährt. Wird hiervon
kein Gebrauch gemacht, wird die Akte an die Staatsanwaltschaft versen-
det, die sodann obligatorisch einstellt.59

Vorzugswürdig erscheint allerdings die auch von Heribert Ostendorf
erhobene Forderung nach einer materiellrechtlichen Lösung durch Entkri-
minalisierung im Bereich der Bagatelldelikte: „Nur wenn wir das Straf-
recht auf die schweren Rechtsgüterverletzungen reservieren, kann es seine
– begrenzte – Funktion erfüllen.“60 Als Gegenstand einer Entkriminalisie-
rung werden meist Leistungserschleichung, Ladendiebstahl und Betäu-
bungsmittelkriminalität genannt.61 Eine Herausnahme dieser Delikte aus
dem Strafgesetzbuch bringt strafprozessuale und kriminologische Vorteile
mit sich. Sie führt ebenso wie die Einbeziehung der Polizei in Diversions-
und Opportunitätsvorschriften zu einer Entlastung der Justiz und erlaubt
eine Konzentration auf schwere Rechtsverstöße. Gleichzeitig werden die
mit einer Strafverfolgung verbundenen Stigmatisierungseffekte ebenso
wie die mit der Verbüßung von (Ersatz)Freiheitsstrafen verbundenen
Nachteile vermieden.

Zusammenfassung und Fazit

Fasst man die vorhergehenden Überlegungen zusammen, so ist einerseits
hervorzuheben, dass die polizeiliche Kommunikation mit tatverdächtigen
Jugendlichen und Heranwachsenden eine hohe (gefühlte) präventive Be-
deutung hat, wobei es auf die Art und Weise dieser Kommunikation und
auf die Tatsache ankommen dürfte, ob und wie Polizeibeamte ein einer-
seits „empathisches“, andererseits transparentes Verhältnis zu dem Tatver-
dächtigen aufbauen können. Jegliche Formen vordergründiger, vorge-
täuschter Empathie, mit der das Vertrauen der Jugendlichen und Heran-

VI.

58 Ostendorf, ZRP 1983, 302 (305).
59 Hamburger Bürgerschaft Drs. 11/5530, S. 13 f. der Anlage zur Mitteilung des Se-

nats an die Bürgerschaft.
60 Ostendorf (Fn. 48), S. 589; ders., SchlHA 1998, 9 (10).
61 Ostendorf, in: DVJJ (Fn. 1), S. 243 (249 ff.).
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wachsenden erschlichen werden soll, um den Tatverdacht möglichst
schnell aufzuklären, verbieten sich schon aufgrund von § 136a StPO. Ver-
bindet man diese Überlegungen mit dem rechtlich zumindest derzeit beste-
henden Verbot einer eigenen Einstellungskompetenz der Polizei, dann ver-
bleibt das einstellungsorientierte Ermittlungsgespräch als Möglichkeit in
den Fällen, in denen bereits der Bagatellcharakter der Tat weitere Ermitt-
lungen (und damit auch Vernehmungen) verbietet und das Verfahren so-
fort an die Staatsanwaltschaft zur Einstellung zu überweisen ist.

De lege lata kann und sollte darüber nachgedacht werden, ob das stren-
ge Legalitätsprinzip, das historisch den Einfluss der Exekutive auf die
Strafverfolgung begrenzen sollte,62 nicht aufgelockert werden müsste –
zumindest für den Bereich der Bagatelldelikte, wie dies Anfang 2015 der
NRW-Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Arnold Plickert vorge-
schlagen hat.63 Kleinere Straftaten wie Schwarzfahren, Ladendiebstahl
oder Beleidigungen könnten so zukünftig als Ordnungswidrigkeit einge-
stuft werden – mit der Folge, dass die Polizei befugt wäre, diese Verfahren
selbst einzustellen. Ein Pilotversuch bei jugendlichen und heranwachsen-
den Tatverdächtigen, legitimiert durch eine pauschale Ermächtigung des
Justizministeriums und der Staatsanwaltschaften, wäre ein sinnvoller ers-
ter Schritt.

62 Schubert (Hrsg.), Staatsanwaltschaftsrecht, 1934-1982, 2013, S. 32; Weigend
(Fn. 39), S. 28 f.

63 Pilckert, Die Welt, http://www.welt.de/regionales/nrw/article136589101/Wird-Sch
warzfahren-zur-Ordnungswidrigkeit.html.

Polizeidiversion

317


	Vorwort
	Verfassungs- und menschenrechtliche Grundlagen der Resozialisierung|Hans-Jörg Albrecht
	I. Einführung: Strafvollzug, Resozialisierung und Grund-/Menschenrechte
	II. Das Recht auf Resozialisierung im Spiegel der Rechtsprechung des BVerfGs
	1. Entwicklung eines wirksamen Resozialisierungskonzepts
	2. Überstellung, Verlegung, Vollzugsplan und Vollzugslockerungen
	3. Wiedereingliederung, Persönlichkeitsrecht und ausgrenzende Stigmatisierung

	III. Resozialisierung und die EMRK sowie die Rechtsprechung des EGMR
	IV. Das Völkerrecht und Resozialisierung im Strafvollzug
	1. Der Menschenrechtspakt
	2. Die Kinderrechtskonvention
	3. Das Rom-Statut
	4. Internationales „weiches“ Recht

	V. Schlussfolgerungen

	Wenn Aussage gegen Aussage steht – Die justizielle Bewältigung von Vergewaltigungsvorwürfen|Stephan Barton
	I. „Es gibt eben auch falsche Opfer“
	II. Stand der Rechtstatsachenforschung
	III. Vorstudie zu Aussage gegen Aussage
	1. Forschungsdesign und Grunddaten
	a) Verfahrensergebnisse und Ermittlungswirklichkeit
	b) Lebenswelt der Betroffenen und ambivalente Situationen

	2. Erklärungen für den Fallschwund
	a) Vergewaltigungsmythen
	b) Materielles Recht
	c) Beweisrecht


	IV. Zusammenfassung, Bewertung und Ausblick

	Ernstes Beruferaten – „linker Sozialromantiker“ oder „opferorientierter Hardliner“?|Werner Beulke
	I. Brauchen wir strengere Jugendrichter?
	II. Fazit

	Ist eine Strafverschärfung nach Rückfall sinnvoll und notwendig?|Thomas Bliesener & Jana Thomas
	Sanktionswirkungen aus Sicht der empirischen Psychologie
	Sanktionswirkungen aus kriminologischer Sicht
	Eigene Untersuchung
	Vorgehen
	Ergebnisse
	Diskussion der Befunde


	Eingriffe in Rechte Nichtbeschuldigter bei der Umsetzung von Ermittlungsmaßnahmen|Dennis Bock & Marcus Marlie
	I. Einführung
	II. Nichtbeschuldigte als explizite Adressaten von Ermittlungsmaßnahmen
	III. Nichtbeschuldigte als explizit unvermeidbar (Mit-)Betroffene
	IV. Nichtbeschuldigte als implizit unvermeidbar (Mit-)Betroffene
	V. Nichtbeschuldigte als implizite Adressaten von Ermittlungsmaßnahmen am Beispiel der §§ 100h i.V.m. 163f StPO
	1. Vorab: Ermittlungsmaßnahmen mit Einverständnis des Nichtbeschuldigten
	2. Dem Nichtbeschuldigten schlicht verheimlichte Ermittlungsmaßnahmen
	3. Ermittlungsmaßnahmen mittels Täuschung gegenüber dem Nichtbeschuldigten
	4. Duldungspflicht des Nichtbeschuldigten
	5. Mitwirkungspflicht des Nichtbeschuldigten
	6. Täuschung des Nichtbeschuldigten mit dem Ziel einer aktiven Mitwirkung

	VI. Konturen einer ausgewogenen Gesamtlösung
	1. Ermächtigungsgrundlage: Sog. Annexkompetenz
	a) Allgemeines: Begriff, Adressat, Reichweite
	b) Drittwirkung der Annexkompetenz
	c) Annexkompetenz zur Begründung von Heimlichkeit und Täuschung
	d) Annexkompetenz zur Begründung einer Mitwirkungspflicht?
	aa) Teillösung bzgl. der Herausgabe von Gegenständen über § 95 StPO
	bb) § 95 StPO als allgemeiner Rechtsgedanke?


	2. Voraussetzungen
	3. Rechtsfolgenseite – Erzwingung; Entschädigung; Information

	VII. Fazit und Ausblick

	Bestandsaufnahme zur Entkriminalisierung des Versammlungsgeschehens am Beispiel des Schutzausrüstungs- und Vermummungsverbots|Hartmut Brenneisen
	I. Verfassungsrechtliche Ausgangslage
	II. Das Versammlungsgesetz des Bundes
	III. Föderalismusreform, Landesgesetze und Subsidiaritätserwägungen
	1. Landesregelungen zum Schutzausrüstungs- und Vermummungsverbot
	2. Gesetzesinitiative in Schleswig-Holstein
	3. Partielle Anwendung des Bundesrechts

	IV. Befund
	1. Stärkung der Gestaltungs- und Typenfreiheit
	2. Handlungsleitende Wirkung von Verbotsnormen wird in Frage gestellt
	3. Fehlende Gleichheit vor dem Gesetz
	4. Überschreitung der Grenzen legislativer Souveränität
	5. Problematische Kompetenzverlagerung auf die Verwaltung
	6. Einsatztaktische Auswirkungen
	7. Wirkung auf potenzielle Gewalttäter
	8. Regelung für sonstige öffentliche Veranstaltungen

	V. Zum Abschluss

	Die Einstellung nach § 153a StPO – moderner Ablasshandel oder Rettungsanker der Justiz?|Janique Brüning
	I. Einleitung
	II. Genese und Legitimation des § 153a StPO
	1. Ziel des Strafverfahrens sowie Legalitäts- und Opportunitätsprinzip
	2. Die Genese des § 153a StPO
	3. Legitimation des § 153a StPO
	4. Weitere Probleme

	III. Gründe für den Siegeszug in der Praxis
	IV. Rechtspolitische Korrekturen
	V. Widmung und Danksagung

	Perspektivenwechsel im Arbeitsstrafrecht|Rudolf Buschmann
	I. Kriminalisierung oder Mittel zur Durchsetzung des Arbeitsrechts
	II. Historische Fokussierung auf den Arbeitskampf
	1. Kriminalisierung des Streikrechts
	a) Ausweitung der Kampfzone
	b) Zuspitzung in der 1980er Jahren

	2. Historische Vorbilder und Nachläufer
	a) Bayernstreik 1954
	b) Grober Unfug, Erpressung und Drohung

	3. Verfassungsrechtliche, europa- und völkerrechtliche Gewährleistungen
	a) Klärungen im höchstrichterlichen Mehrebenensystem
	b) Streiks als unangemeldete Versammlung

	4. Historische Wahrnehmung strafrechtlicher Einseitigkeit

	III. Kündigungsschutz und strafrechtlicher Eigentums-/ Vermögensschutz
	1. Anspruch des Kündigungsrechts auf Unabhängigkeit von strafrechtlichen Wertungen
	a) Parallele Arbeitsgerichts- und Strafverfahren
	b) Divergenz allein zu Lasten der Arbeitnehmer
	c) Problematik der Verdachtskündigung
	d) Arbeitsgerichtliche Kurzschlüsse


	IV. Strafrechtlicher Schutz der Betriebsverfassung
	1. § 119 BetrVG – Das unbekannte Wesen
	2. Untreue im Umgang mit der Betriebsverfassung
	3. Steuerdelikte als Auffangtatbestand

	V. Strafrechtlicher Schutz der Arbeitskraft
	1. Strafrechtlich bewehrter Arbeitsschutz
	2. Strafrechtlich bewehrter Vergütungsschutz
	a) Lohnwucher
	b) Sittenwidrigkeit
	c) Strafbares Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt
	aa) Entgeltansprüche und Sozialversicherungsbeiträge
	bb) Arbeitsrechtliche Vorfragen
	cc) Wachsende Bedeutung des Straftatbestandes



	VI. Durchsetzung des Arbeitsrechts durch Strafrecht

	Rückfälligkeit und langfristige Legalbewährung nach Vollstreckung von Jugendstrafe|Heinz Cornel
	I. Anlass der Studie und Forschungsstand
	II. Forschungsdesign und Durchführung der Erhebungen
	III. Präsentation einiger Ergebnisse zur Population des Entlassungsjahrgangs 2004 aus den Jugendstrafanstalten Berlin und Wriezen
	IV. Präsentation der bisherigen Ergebnisse zur Rückfälligkeit und Legalbewährung

	Postmortale Resozialisierung? Zum Theokratischen Strafmodell im frühmodernen Deutschland|Uwe Danker
	I. Das „Fest der Martern“
	II. Die Verstaatlichung der Kriminaljustiz
	III. Inszenierungen
	IV. Das Theokratische Strafkonzept
	V. Fazit

	Zum Verhältnis von lebenslanger Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung|Axel Dessecker
	I. Rechtsgrundlagen einer Verbindung der Sanktionen
	II. Begründungen
	III. Empirische Informationen
	IV. Vollstreckung und Vollzug
	V. Folgerungen

	Jugendakademie: Von der Notwendigkeit und dem Scheitern eines Fortbildungskonzeptes für Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte|Michael Dick & Klaus Breymann
	I. Ausgangspunkt: Anforderungen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG)
	II. Dokumentation: Idee, Konzept und Umsetzung einer professionsgemäßen Fortbildung
	1. Was ist und was will das Netzwerk Jugendakademie?
	2. Dokumentation und Analyse der Aktivitäten des Netzwerks Jugendakademie
	a) Wissenschaftliche Tagungen
	aa) Fachsymposium Professionsentwicklung im Jugendstrafrecht
	bb) Thesen der Jugendgerichtstage Freiburg 2007 und Nürnberg 2013

	b) Umgesetzte Weiterbildungsangebote
	aa) Die Workshops des „Netzwerk Jugendakademie“
	bb) Tagungen an der Deutschen Richterakademie
	cc) Qualitätszirkel im Bundesland Sachsen-Anhalt
	dd) Strukturiertes Fortbildungsprogramm

	c) Der Studiengang Integrierte Jugendstrafrechtswissenschaften, LL.M.
	d) Versuche zur Implementierung des Studiengangs


	III. Diskussion und Schlussfolgerung
	1. Kritische Auswertung der Fallstudie
	2. Empfehlungen für Konsequenzen


	Die Verwertbarkeit sog. „Beinahetreffer“ bei DNA-Reihenuntersuchungen – de lege lata und de lege ferenda|Felix Doege & Lorenz Nicolai Frahm
	I. Einleitung
	II. Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. 12. 2012 – 3 StR 117/12
	III. Die Verwertbarkeit von Beinahetreffern de lege lata
	1. Beweisverbote und Verwendungsregeln
	2. Disziplinierung der Strafverfolgungsbehörden

	IV. Die Möglichkeit einer Regelung de lege ferenda
	V. Fazit

	Zur Kriminalprävention durch Behandlung von Tatgeneigten|Dieter Dölling, Peter Fiedler & Livia Keller
	I. Einleitung
	II. Das „Präventionsprojekt Dunkelfeld“
	III. Das Präventionsprogramm „Keine Gewalt- und Sexualstraftat begehen“

	Resozialisierung und Strafrechtsreform|Kirstin Drenkhahn
	I. Ausgangspunkt: Die Situation Mitte/Ende der 1970er Jahre
	II. Und heute?
	III. Und in Zukunft?

	Rechtsvergleichende Aspekte des Beschleunigungsgrundsatzes im Jugendstrafverfahrensrecht|Frieder Dünkel
	Vorbemerkung
	I. Einleitung
	II. Allgemeines zu den jugendstrafrechtlichen Verfahrensprinzipien und zum Beschleunigungsgrundsatz im europäischen Vergleich
	III. Beschleunigung im Ermittlungsverfahren durch Diversion u.ä.
	IV. Beschleunigung in Haftsachen
	V. Beschleunigung im (Haupt-)Verfahren und spezielle Verfahrensformen (z.B. vereinfachtes Verfahren, Strafbefehlsverfahren)
	VI. Beschleunigung bei Mehrfach- und Intensivtätern
	VII. Beschleunigung im Rechtsmittelverfahren
	VIII. Folgerungen für die deutsche Jugendkriminalpolitik

	Verhandlungs(un)fähigkeit und Ablehnung vorläufiger Verfahrenseinstellung (§ 205 S. 1 StPO), erörtert anhand eines Verfahrens wegen „Polizistenmordes“|Ulrich Eisenberg
	I. Zum Fallgeschehen
	1. Anklageschrift
	2. Medizinisch-psychiatrische Stellungnahmen

	II. Vorläufige Verfahrenseinstellung und Verhandlungs(un)fähigkeit
	1. Vorläufige Verfahrenseinstellung
	2. Verhandlungs(un)fähigkeit

	III. Ablehnung vorläufiger Verfahrenseinstellung
	1. Nichterörterung der Folgen der Isolationshaft
	2. Sonstige Begründungsmängel


	Polizeidiversion zwischen sachgerechter Kompetenzverteilung und Ausweitung formeller sozialer Kontrolle|Thomas Feltes & Andreas Ruch
	I. Einleitung
	II. Diversion im Jugendstrafrecht
	III. Formen der Polizeidiversion
	1. Rechtliche und tatsächliche Ausgangslage
	2. Diversionsrichtlinien und Polizeidiversion

	IV. Kritische Würdigung der Polizeidiversion
	1. Verfassungsrechtliche und strafprozessuale Prinzipien
	2. Einwand des net-widening
	3. Umgehung richterlicher Sanktionskompetenz

	V. Schlussfolgerungen
	1. Polizeiliche Sachnähe und Verfahrensbeschleunigung
	2. Vorrang von Verfahrenseinstellungen und Entkriminalisierungen

	VI. Zusammenfassung und Fazit

	Muss der Verbrechenstatbestand der sexuellen Nötigung/Vergewaltigung – § 177 StGB – reformiert werden?|Monika Frommel
	I. Unbestimmtes Strafrecht
	II. Erste Reaktionen
	III. Verfassungsrechts- und völkerrechtskonforme Auslegung
	IV. Was meinen Kritikerinnen mit „Schutzlücken“?
	V. Ein historischer Rückblick in die Anfänge feministischer Kritik
	VI. Der Einheitstatbestand sexuelle Nötigung/Vergewaltigung 1997/1998 schützt das sexuelle Selbstbestimmungsrecht bereits gegen jede Form des Zwangs – wieso soll das nicht reichen?
	VII. Kampagne-Politik, EU-Studien, EU-Richtlinien und völkerrechtliche Konventionen
	VIII. Ergebnis: Wandlung durch Auslegung, bessere Nutzung des Gewaltschutzgesetzes statt gesetzgeberischen Aktionismus

	Zum Einfluss der Föderalismusreform auf die Auslegung des § 115 OWiG – Vorschlag für eine systematische und geltungserhaltende Neuinterpretation des Merkmals „unbefugt“ beim Verkehr mit Gefangenen|Sönke Gerhold
	I. Der durch die Föderalismusreform entstandene Kompetenzkonflikt
	II. Die Konsequenz des Ergebnisses für die Auslegung des § 115 Abs. 1 OWiG
	1. Der bisherige Streit über die systematische Einordnung des Merkmals „unbefugt“
	a) Die Einordnung des Merkmals „unbefugt“ als Merkmal des Tatbestands
	b) Die Einordnung des Merkmals „unbefugt“ als Merkmal der Rechtswidrigkeit
	c) Die differenzierende Auffassung
	d) Eigene Gedanken unabhängig von der Kompetenzverteilung

	2. Überlegungen zur Neuinterpretation des Merkmals „unbefugt“
	a) Möglicher Inhalt des Merkmals
	b) Verdeutlichung an einem Beispiel


	III. Fazit

	Das Recht des Verletzten auf Strafverfolgung und dessen Bedeutung für das Ermittlungsverfahren|Heinz Giehring
	I. Der Anspruch auf effektive Strafverfolgung nach der Rechtsprechung des BVerfG
	1. Die Beschlüsse des BVerfG
	2. Die Interpretation der Beschlüsse

	II. Das Recht des Verletzten auf eine Opferinteressen berücksichtigende Strafverfolgung
	1. Überblick über den Diskussionsstand
	2. Problemerörterung
	a) Gesetzliche Regelungen ohne Bezug zu spezifischen Opferinteressen
	b) Genugtuung als Zielsetzung
	c) Schadenswiedergutmachung als Zielsetzung
	d) Schutz vor erneuter Viktimisierung als Zielsetzung

	3. Zusammenfassung

	III. Zur Bedeutung des Rechts auf Strafverfolgung für das Ermittlungsverfahren
	1. Die rechtsdogmatische Relevanz
	2. Die rechtstatsächliche Relevanz


	Menschenrechte im Jugendstrafvollzug|Jochen Goerdeler
	I. Entwicklungslinien des Jugendstrafvollzuges
	II. Totale Institution und Menschenrechte
	III. Umsetzung durch Gesetzgebung
	IV. Rechtsprechung zum Jugendstrafvollzug
	V. Präventionsmechanismen, Besuche, Berichte
	1. Implementierung der Präventionsmechanismen
	2. Beobachtungen des CPT und der Nationalen Stelle

	VI. Kriminologische Forschung
	VI. Resümee

	Die initiativ tätig werdende V-Person|Georg-Friedrich Güntge
	I. V-Personen und Verdeckte Ermittler als Informationsquellen
	II. Die Tatprovokation
	III. Tatprovokation als rechtsstaatsmäßiges Verhalten?

	Zum Verhältnis von Jugendschutz und Konfrontationsschutz im Rahmen des § 184 StGB|Manfred Heinrich
	I. Der „Zwei-Säulen-Ansatz“ des Pornographiestrafrechts
	II. Zur Schlüssigkeit des „Zwei-Säulen-Ansatzes“
	III. Das abstrakte Miteinander der beiden Schutzzwecke
	1. Der Pornographiebegriff
	2. Die Ausgestaltung der Einzeltatbestände des § 184 Abs. 1 StGB

	IV. Der tatsächliche Stellenwert der beiden Schutzzwecke
	V. Die Konvergenz der Schutzzwecke
	VI. Die Konsequenzen effektiven Konfrontationsschutzes

	Kriminalpolitik von unten. Methodische Überlegungen und praktische Erprobung eines multiplen Indikatorensystems zur Messung von regionaler Kriminalpolitik|Wolfgang Heinz
	I. Strafrechtsreform durch die Praxis auf regionaler Ebene
	II. Indikatoren für Kriminalpolitik auf Länderebene
	1. Kriminalitätsbelastung als Ausgangslage
	2. Staatsanwaltschaftliche Erledigungspraxis
	3. Untersuchungshaft im Jugend- und im allgemeinen Strafrecht
	4. Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht
	5. Formelle, insbesondere stationäre Sanktionen

	III. Permissive Kriminalpolitik in Schleswig-Holstein – verantwortbar und aussichtsreich?
	1. Einordnung der Sanktionierungspraxis von Schleswig-Holstein in den Stand gesicherten empirischen Wissens zur Wirkung strafrechtlicher Sanktionen
	2. Einordnung auf Aggregatdatenebene zur polizeilichen Wiederauffälligkeit


	Eine Wiedervereinigung von Strafen und Maßregeln im Erwachsenensanktionenrecht|Andreas Hoyer
	I. Vorstellung von Ostendorfs Reformkonzept
	II. Auseinandersetzung mit Ostendorfs Reformkonzept
	1. Einheitlichkeit des Sanktionsbegriffs
	2. Einheitlichkeit der verfassungsrechtlichen Garantien
	3. Einheitlichkeit der Sanktionszumessungsfaktoren
	a) Einheitliche Begrenzung durch das begangene Unrecht
	b) Einheitliche Berücksichtigung generalpräventiver Erfordernisse
	c) Einheitliche Berücksichtigung spezialpräventiver Bedürfnisse
	aa) Unterschreitung der generalpräventiv gebotenen Sanktion
	bb) Überschreitung der generalpräventiv gebotenen Sanktion



	III. Zusammenfassung und Ergebnis

	Arbeitsweisungen und Arbeitsauflagen im Jugendstrafrecht – Massenprodukt ohne klare Konturen?|Theresia Höynck
	I. Einleitung
	II. Rechtliche Probleme
	III. Quantitative Bedeutung, rechtstatsächliche Befunde
	IV. Rechtspolitische Perspektiven
	V. Ausblick

	Begünstigung junger Straftäter durch die Anwendung materiellen Jugendstrafrechts? Vergleichende Betrachtungen aus grundrechtlicher und empirischer Perspektive|Hans-Jürgen Kerner, Philipp A. Karnowski & Anke Eikens
	I. Einleitung
	II. Vergleichsmaßstab und Überprüfungskriterien
	III. Zum Prüfungsumfang
	IV. Zur Grundrechtsrelevanz der hier einbezogenen Rechtsfolgen des Jugend- und allgemeinen Strafrechts
	V. Zur Grundrechtsintensität der konkreten staatlichen Reaktion mit den Mitteln des Jugend- und allgemeinen Strafrechts

	Zu einem „kommunikativen“ Straftatmodell|Urs Kindhäuser
	I. Einleitung
	II. Verhalten, Handlung, Erfolg
	III. Norminhalt und Normfunktion
	IV. Der Normwiderspruch
	V. Zum Begriff der Person

	„Zu viel, zu schnell und zu lange!?“ Neue Erkenntnisse aus Statistik und Rechtsprechung zur Untersuchungshaft, insbesondere wegen Fluchtgefahr|Jörg Kinzig
	I. Die Untersuchungshaft: eine Analyse anhand der Statistiken
	1. Die Entwicklung der Untersuchungshaftzahlen im internationalen Vergleich
	2. Deliktsbereiche und einzelne Delikte mit Anordnung von Untersuchungshaft
	3. Untersuchungshaft und die ihr folgende Sanktion

	II. Kleine Analyse der neueren Rechtsprechung zur Untersuchungshaft und speziell zur Begründung der Fluchtgefahr
	1. Maßstäbe der Rechtsprechung für die Ermittlung der Fluchtgefahr
	2. Die zu erwartende Sanktion als überragendes Kriterium zur Begründung der Fluchtgefahr
	3. Weitere für die Beurteilung der Fluchtgefahr relevante Gesichtspunkte

	III. Resümee

	Beurteilung der Zuverlässigkeit und Glaubhaftigkeit von Aussagen – was können Gerichte selbst beurteilen und wann ist die Einholung eines Gutachtens sinnvoll?|Günter Köhnken
	I. Mögliche Ursachen für unrichtige Aussagen
	1. Eingeschränkte oder nicht vorhandene Aussagefähigkeit
	2. Unbeabsichtigte Irrtümer
	a) Wahrnehmungsphase
	b) Behaltensphase
	c) Erinnerungsphase

	3. Bedeutung für die Aussagebeurteilung durch das Gericht
	4. Absichtliche Falschaussagen

	II. Fazit

	Pflegebeauftragte auf Landesebene|Arthur Kreuzer
	I. Anlässe und Gründe für die Einrichtung von Landes-Pflegebeauftragten
	1. Demografische Entwicklung
	2. Pflegedaten und Pflegenotstand
	3. Hell- und Dunkelfeld von Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung in der Pflege
	4. Hemmschwellen gegenüber Meldungen an offizielle Stellen

	II. Ombuds-Einrichtungen allgemein und im politischen Bereich der Bundesrepublik
	1. Ombudsstellen im Gesamt informeller und formeller Sozial- und Rechtskontrolle
	2. Bisherige Pflegebeauftragte in einzelnen Ländern und im Bund

	III. Mögliche Gestaltung einer solchen Einrichtung in den Ländern
	1. Zielgruppen
	2. Aufgaben und mit ihnen eventuell verbundene Probleme
	3. Anbindung an Parlament oder Regierung
	4. Weitere organisatorische Fragen

	IV. Mögliche politische Einwände, namentlich im Blick auf das bestehende Kontrollsystem in der Pflege

	Der Vollzug der Sicherungsverwahrung im Lichte erster Erfahrungen mit dem neuen Recht|Klaus Laubenthal
	I. Die gesetzlichen Grundlagen
	II. Vollzug der Sicherungsverwahrung
	1. Grundsätze der Vollzugsgestaltung
	2. Art der Einrichtungen
	3. Aufnahme, Behandlungsplanung und Behandlung
	4. Unterbringung
	5. Vollzugsöffnende Maßnahmen, Entlassungsvorbereitung und Nachsorge
	6. Rechtsschutz im Vollzug der Sicherungsverwahrung

	III. Besonderheiten im vorangehenden Strafvollzug bei angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung
	1. Besonderes Vollzugsziel
	2. Besondere gerichtliche Kontrolle
	3. Spezielle vollzugliche Bestimmungen

	IV. Fazit

	Das Verbot der Benachteiligung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter nach § 45 Abs. 1a DRiG – Praxis und Reformbedarf|Hasso Lieber
	I. Die Rechtslage
	1. Der Status ehrenamtlicher Richter
	2. Das Benachteiligungsverbot

	II. Die Benachteiligungen in der Praxis
	1. Freistellungsanspruch
	2. Kündigungsschutz
	3. Verdienstausfall

	III. Vorgeschlagene Maßnahmen

	Innovation der Gerichtshilfe in Schleswig-Holstein|Holle-Eva Löhr
	I. Einleitung
	II. Die Entwicklung der Gerichtshilfe in Schleswig-Holstein
	1. Rahmenbedingungen für die Arbeit der Gerichtshilfe
	a) Organisatorische Rahmenbedingungen
	b) Kriminalpolitische Rahmenbedingungen
	aa) Reformkonzept der Landesregierung zur Straffälligenhilfe
	bb) Reformkonzept des Generalstaatsanwalts für die Staatsanwaltschaft


	2. Aufgabenentwicklung nach 1990
	a) Täter-Opfer-Ausgleich
	b) Ermittlungshilfe gem. § 160 Abs. 3 StPO
	c) Schlussbetrachtung


	III. Überlegungen zum Gelingen der Innovation
	1. Die maßgeblichen Faktoren für Innovation
	2. Die Gestaltung des Veränderungsprozesses


	Psychoanalytische Soziotherapie mit Delinquenten – wie ein Projekt zum blinden Fleck in der Rechtsgeschichte wird Visionäre Wege der Wiederbelebung?|Klaus Lüderssen
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.

	Illegaler Download: Alltagshandeln ohne Unrechtsbewusstsein|Bernd-Dieter Meier
	I. Illegaler Download und Alltagshandeln
	II. Methodik
	III. Ergebnisse
	IV. Schlussfolgerungen

	Literarische Wiedergutmachung? Anmerkungen zum Roman „Landgericht“ von Ursula Krechel|Heinz Müller-Dietz
	I. Einleitung
	1. Zum Werk des Jubilars
	2. Richterrollen in Vergangenheit und Gegenwart

	II. Autorin und Roman
	1. Zur Biografie der Autorin
	2. Aufbau und Gliederung des Romans
	3. Inhalt des Romans im Zeitablauf

	III. Ursula Krechels Selbstdarstellung des Romans
	IV. Zur Kritik des Romans
	1. Literaturkritische Urteile
	2. Versuch einer eigenen Würdigung


	Kriminalität der Mächtigen vor internationalen Strafgerichten: Was heißt hier kriminell?|Frank Neubacher
	I. Einleitung: Die Errichtung des ständigen Internationalen Strafgerichtshofes
	II. Kriminologische Prolegomena
	III. Verbrechen als Prozess
	IV. Person, System oder Situation? – Verbrechen im kollektiven Zusammenhang
	V. Probleme der Aufarbeitung kollektiver Verbrechen im staatlichen Kontext
	VI. Der Internationale Strafgerichtshof und das Völkerstrafrecht – Eine Zwischenbilanz

	Die Maxime der „Beschleunigung“ im Jugendstrafrecht aus interdisziplinärer Perspektive – Kriterien nachhaltig wirksamer Jugendstrafverfahren|Hans-Joachim Plewig
	I. Gesetzliche Grundlagen
	1. Allgemeine Ziele und Programmatik
	2. Zum Verfahren
	3. Strafprozessuale Einordnung des Grundsatzes der Beschleunigung
	a) Strafprozessualer Leitgedanke zur Beschleunigung
	b) JGG: Erforschung der Wahrheit vor Beschleunigung
	c) Einordnung des Themas


	II. Organisation
	III. Professionelles systematisiertes Wissen
	IV. Lernpsychologisches Bezugswissen/Psychologie des Jugendalters
	V. Kriminologie – Beschleunigung ja, aber …
	1. Zielgruppe sogenannte Mehrfach- und Intensivtäter
	2. Wirkungsforschung
	3. Zwischenergebnis

	VI. Strafe in der Pädagogik – ja, aber …
	VII. Zwischenergebnis
	VIII. Nachhaltigkeit als Leitprinzip zur Lösung lebensweltlicher Probleme
	1. Allgemein
	2. Modellprojekt RESI: Integriertes Case-Management
	a) Konzept
	b) Integriertes Case Management

	3. Beschleunigung im Jugendstrafverfahren – Kommentierung aus der Perspektive   Sozialer Nachhaltigkeit

	IX. Fazit

	Sonderregelungen für Vollstreckung und Vollzug lebenslanger Freiheitsstrafen?|Helmut Pollähne
	I. LL zwischen Straf- und Maßregelvollzug
	II. Normative Bestandsaufnahme I: Vollzugsrecht
	III. Normative Bestandsaufnahme II: Vollstreckungsrecht
	IV. Vorgaben für LL-Vollstreckung und -Vollzug de lege ferenda

	Beweiserleichterungen im kommenden Vermögensabschöpfungsrecht?|Thomas Rönnau
	I. Einleitung
	II. Bestandsaufnahme zum deutschen Recht
	1. Absenkung des Beweismaßes und Korrektur durch die Rechtsprechung
	2. Möglichkeit der „mittelbaren Beweisführung“

	III. Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der RL 2014/42/EU
	IV. Beweiserleichterung durch Unionsrecht?
	1. Unionsrechtliche Anforderungen an das Beweismaß
	2. Folgen für das deutsche Recht
	a) Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung?
	b) Umsetzungspflicht


	V. Fazit

	Die Gesetze der Länder zum Vollzug der Freiheitsstrafe: Fortschritt oder Rückschritt durch eine neue Gesetzgebungskompetenz?|Frank Rose
	I. Einleitung
	II. Gesetzgeberische Ausgangslage
	III. Betrachtung einzelner Regelungsbereiche
	1. Vollzugsziel
	a) § 2 StVollzG
	b) Art. 2 BayStVollzG
	c) § 2 StVollzG-SH-E

	2. Arbeitspflicht
	a) § 41 Abs. 1 S. 1 StVollzG
	b) § 30 Abs. 1 BbgJVollzG
	c) § 35 StVollzG-E SH


	IV. Schlussbemerkung

	„Beteiligung am“ Landfriedensbruch?|Thomas Rotsch
	I. Einführung
	II. Rechtsgut und Deliktsstruktur des § 125 StGB
	1. Rechtsgut
	2. Deliktsstruktur

	III. „Beteiligung am“ Landfriedensbruch
	1. Die Beteiligung als Tathandlung
	a) Der Bezugsgegenstand der Beteiligung
	b) Der Umfang der Beteiligung
	aa) Die Gleichbehandlung der Beteiligungsformen: Einheitstäterschaft?
	bb) Der Kreis der Beteiligten


	2. Die Einwirkung als Tathandlung

	IV. Ergebnis

	Der Begriff der Diensthandlung bei Bestechung und Bestechlichkeit|Oliver Sahan
	I. Einleitung
	II. Blick zurück nach vorn
	III. Fälle aus der Rechtsprechung
	1. Private Mitteilung von Amtsgeheimnissen
	2. Ausschank durch das Krankenhauspersonal
	3. Bauamtsfälle

	IV. Ähnliche Konstellationen
	1. Dienstliche Tätigkeit eines Bundeswehrsoldaten: Einfuhr von Wehrmaterial
	2. Zigarettenschmuggel durch einen BGS-Beamten

	V. Stand der Diskussion im Überblick
	VI. Rechtsgutorientierte Auslegung
	VII. Fazit

	Die Anrechnung des sog. Ungehorsamsarrests auf eine Jugendstrafe|Jan Schady
	I. Untersuchungsgegenstand
	II. Anrechnung des Ungehorsamsarrests nach widerrufener Vollstreckungsaussetzung
	1. Fallbeispiel
	2. Gesetzliche Regelung
	3. Meinungsbild
	4. Stellungnahme

	III. Anrechnung des Ungehorsamsarrests auf die im Nachverfahren verhängte Jugendstrafe
	1. Fallbeispiel
	2. Gesetzliche Regelung
	3. Meinungsbild
	4. Stellungnahme

	IV. Anrechnung des Ungehorsamsarrests bei Einbeziehung des zugrundeliegenden Urteils
	1. Fallbeispiel
	2. Gesetzliche Regelung
	3. Meinungsbild
	4. Beschränkung des § 31 Abs. 2 JGG auf urteilsmäßige Sanktionen
	a) Ungehorsamsarrest als selbständige Maßnahme
	b) Umgehorsamsarrest als akzessorische Maßnahme
	c) Zwischenergebnis

	5. Das Einheitsprinzip des § 31 JGG im Falle erledigter Maßnahmen
	a) Gegenstand der Einbeziehung nach § 31 Abs. 2 JGG
	b) Wirkungen der Einbeziehung bei teilweise erledigten Rechtsfolgen
	(1) Ex-nunc-Wirkung der Einbeziehung
	(2) Berücksichtigung erledigter Sanktionen allgemein
	(3) Berücksichtigung erledigter Freiheitsentziehungen

	c) Zwischenergebnis

	6. Stellungnahme

	V. Fazit

	Der Beschleunigungsgrundsatz im Jugendstrafrecht|Holger Schatz
	I. Einführung
	II. Aussagen des geschriebenen Rechts
	1. Der Beschleunigungsgrundsatz der EMRK und des Grundgesetzes
	2. Die Beschleunigungsvorgaben des JGG
	3. Das Fehlen einer generellen Beschleunigungsvorgabe im JGG

	III. Beschleunigung als ungeschriebener Rechtsgrundsatz
	1. Beschleunigung – ein selbständiges Prinzip des Jugendstrafrechts?
	2. Der Erziehungsgedanke und die Beschleunigung als Mittel zum Zweck
	3. Der Beschleunigungsgrundsatz als bedingtes Optimierungsgebot

	IV. Ergebnis

	Parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Strafverfahren|Bernd Schünemann
	I. Die Ausgangssituation
	II. Der erste Antagonismus: Strategie versus Wahrheitsfindung
	III. Der zweite Antagonismus: Öffentlichkeit nicht als Kontrollmittel, sondern Objekt der Beeinflussung
	IV. Der dritte Antagonismus: Öffentliches Ausschussverfahren versus geheimes Ermittlungsverfahren
	V. Der vierte Antagonismus: Festlegung und Fähigkeit der Justiz zur Objektivität versus Motivation und Fähigkeit der Ausschussmitglieder zur Erreichung politischer Ziele
	VI. Einige signifikante praktische Beispiele aus teilnehmender Beobachtung
	VII. Möglichkeiten zur Auflösung der Antagonismen

	Vom (brüchigen) Strafanspruch und seinen Alternativen|Klaus Sessar
	I. Vorbemerkungen
	II. Rache und Vergeltung
	III. Diversion und Deal
	IV. Täter-Opfer-Ausgleich und Restorative Justice
	V. Schlussbemerkung

	Von Eigentoren und Spielgestaltern – eine Anmerkung zu Überlegungen für ein „Drittes Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes – 3. JGGÄndG (Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendgericht im Jugendstrafverfahren)“|Michael Sommerfeld
	I. Einleitung
	II. Zu einzelnen Überlegungen für ein 3. JGGÄndG
	1. Frühzeitige Unterrichtung
	2. Anwesenheitspflicht der Jugendgerichtshilfe
	3. Letztentscheidungsbefugnis des Jugendgerichts

	III. Die Überlegungen für ein 3. JGGÄndG im Lichte des Konnexitätsprinzips
	1. Das Konnexitätsprinzip
	2. Frühzeitige Unterrichtung
	3. Anwesenheitspflicht der Jugendgerichtshilfe
	4. Letztentscheidungsbefugnis des Jugendgerichts

	IV. Fazit

	Wirklichkeit und Wirksamkeit: Zur Kriminologie im Jugendkriminalrecht|Bernd-Rüdeger Sonnen
	I. Einleitung
	II. Wissenschaftliche Kriminalpolitik und Gesamte Strafrechtswissenschaft
	III. Zielsetzung und Zielerreichung
	IV. „Richtige“ Kriminologie
	V. Was bleibt?

	Unterschiedliche Logiken und Diskurse – Jugendhilfe im Kontext der strafrechtlichen SozialkontrolleAnmerkungen zu einem schwierigen Kooperationsverhältnis|Thomas Trenczek
	I. Das Spannungsfeld von Jugendhilfe- und Strafrecht
	II. Die Relevanz des Sozialrechts im Hinblick auf die Mitwirkung des Jugendamtes im Jugendstrafverfahren
	III. Jugenddelinquenz und sozialrechtliche Leistungsgewährung
	IV. Kooperation im jugendkriminalrechtlichen Dreieck

	Zum Verhältnis von Jugendhilfe und Jugendstrafrechtspflege – Versäulung oder gemeinsamer Förderauftrag?|Philipp Walkenhorst
	I. Vorbemerkung
	II. Zum Begriff der Erziehung
	III. Die „Säulen öffentlicher Erziehung“ in Deutschland: Jugendhilfe, Schule, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendstrafrechtspflege
	IV. Handlungsfelder und Klärungsbedarfe
	V. Ausblicke


	Die Regelungen des „Musterentwurf zum Landesstrafvollzugsgesetz“ (ME) zu Disziplinarmaßnahmen|Joachim Walter
	I. Allgemeines
	1. Der „Musterentwurf“
	2. Die Ländergesetze zum Strafvollzug

	II. Disziplinarmaßnahmen
	1. Rechtstatsachen
	2. Disziplinartatbestände
	3. Soziotop Justizvollzugsanstalt
	4. Mediation
	5. Disziplinarsanktionen im Einzelnen
	a) Verweis
	b) Verschärfungen
	c) Arrest


	III. Disziplinarverfahren
	IV. Fazit

	Die Zuführung zum Jugendarrest gemäß § 10 JAVollzG SH|Natalie Willsch
	I. Bedeutung
	II. Gesetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers
	III. Formelle Voraussetzungen des § 10 JAVollzG SH
	IV. Materielle Voraussetzungen des § 10 JAVollzG SH
	V. Praktische Durchführung der Zuführung
	1. Zulässigkeit der Anwendung unmittelbaren Zwanges
	2. Praktische Anwendung des unmittelbaren Zwanges

	VI. Beurteilung der Regelung des § 10 JAVollzG SH aus pädagogischer Sicht
	VII. Fazit

	Besichtigung von Justizvollzugsanstalten zur Qualitätssicherung im Strafvollzug|Rüdiger Wulf
	I. Der Jubilar und der Strafvollzug
	II. Nachschau als Qualitätssicherung
	1. Normen zur Nachschau
	2. Vorbereitung
	3. Ablauf
	4. Nachbereitung

	III. Qualität des Strafvollzuges
	IV. Fazit

	Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen Heribert Ostendorf
	I. Selbständige Publikationen und Herausgeberschaften
	II. Aufsätze und Einzelbeiträge




